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	Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Verordnung 
	Artikel 1 
	Die Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Verordnung vom 10. Dezember 2008 (eBAnz AT147 2008 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Juli 2020 (BGBl. I S. 1690) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
	1. Die Langbezeichnung der Verordnung wird wie folgt gefasst: 
	2. § 2 wird wie folgt gefasst: 
	3. § 2a wird § 3 und in ihm werden die Absätze 1 und 2 wie folgt gefasst: 
	4. § 3 wird § 4 und in ihm wird Absatz 3 aufgehoben. 
	5. § 4 wird § 5 und in ihm werden in Absatz 1 die Wörter „Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Fischerei“ durch die Wörter „Agrar- und Fischereifonds“ ersetzt. 
	6. § 5 wird § 6 und wird wie folgt geändert: 
	7. Der bisherige § 6 wird durch den folgenden § 7 ersetzt: 


	Artikel 2 
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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